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Nutzungsvereinbarung - Pavillon „Am Wall“ 
Zwischen dem TSV 03/30 Michelbach e. V. (nachfolgend Vermieter genannt) und (nachfolgend 
Mieter:in genannt) vertreten durch: 

____________________________________________ 
Vorname/Nachname 

Straße / Hausnummer _____________________________________________________________ 

Postleitzahl / Wohnort_____________________________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________ E-Mail: __________________________________ 

wird folgende Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. 

 Die Miete inkl. Nebenkosten für die Nutzung der Räumlichkeiten, des Vorplatzes und der 
Toiletten beträgt für 65 € pro Tag (50 € für Vereinsmitglieder). 

 Bei Abschluss des Benutzervertrages ist durch den/die Mieter:in eine Kaution von 50 € zu 
hinterlegen, die nach ordnungsgemäßer Übergabe nach der Veranstaltung durch den 
Vermieter zurückgezahlt wird. 

 Die Rückgabe der ausgehändigten Schlüssel erfolgt spätestens zwei Tage nach der 
Veranstaltung. 

 Der Pavillon und das umliegende Gelände nach der Nutzung durch den/die Mieter:in in 
sauberen Zustand gebracht. Dazu gehören insbesondere: 

- herumliegende Abfälle auf dem Gelände (Zigarettenkippen, Einmalbecher, Flaschen, 
Papier etc.) sind in die bereitgestellten Abfallbehälter eigenständig zu entsorgen; 

- der Vorplatz ist besenrein zu hinterlassen 
- der Boden im Innenraum des Pavillons und der Toilettenräume sind nass 

auszuwischen; 
- die sanitären Einrichtungen und die Spüle im Pavillon sind gründlich zu reinigen; 
- benutzte Bänke und Tische sind zu reinigen und im Innenraum zu stapeln. 

 Nach Nutzung erfolgt eine Abnahme durch den Vermieter. Bei unzureichender Erfüllung 
dieser Vereinbarung ist der TSV Michelbach berechtigt, die hinterlegte Kaution ganz oder 
teilweise einzubehalten. 

 Der Mieter kann bis eine Woche vor dem vereinbarten Mietzeitraum vom Benutzervertrag 
zurücktreten. Bei späterem Rücktritt können 50 % der vereinbarten Miete von der/dem 
Mieter:in einbehalten werden. 

 Schäden jeglicher Art sind unverzüglich beim Vermieter anzuzeigen und durch den/die 
Mieter:in fachgerecht und zu beheben. Für alle im Rahmen des Nutzungszeitraums 
entstandenen Schäden haftet der Mieter. 

 
Marburg-Michelbach, den ______________________  
 
__________________________________            _____________________________________ 

Vermieter      Mieter:in 


